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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung zur Erhebung von Gebühren bei Überschrei-

tung der Regelstudienzeit in der Fassung vom 23. Januar 2013 

 

 
Auf der Grundlage des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG-LSA) vom 14. De-

zember 2010 (GVBl. LSA S. 600) in der jeweils gültigen Fassung hat die Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg folgende Satzung zur Änderung der Satzung zur Erhebung von Gebüh-

ren bei Überschreitung der Regelstudienzeit in der Fassung vom 23.Januar 2013 erlassen: 

 

Artikel I 

1. Paragraph 3 ergänzt wird als Absatz (4): 

 

(4) Ein Antrag auf Befreiung von der Gebühr hat hinsichtlich der Zahlungspflicht keine aufschie-

bende Wirkung. 

 

 

2. Paragraph 3 (4) wird zu Paragraph 3 (5) 

 

 

3. Paragraph 4 (4) Satz 1 wird ersetzt durch 

 

„Der Antrag auf Erlass der Gebühr für das bevorstehende Semester ist fristgerecht gemäß Aus-

schlussfrist des Gebührenbescheides i. S. d. §2 Abs. 2 an das Dezernat Studienangelegenheiten 

zu richten.“  

 

 

Artikel II 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Otto-von-Guericke-Universität in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung in der Fas-

sung vom 20. Februar 2013 außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses durch den Senat der Otto-von-Guericke-Universität Mag-

deburg vom 31.01.2018. 
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